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Hauptstraße 123
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Öffungszeiten

Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr, Mi. 14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Tel. 0 60 28 97 41-0
Fax 0 60 28 38 17

gemeinde@leidersbach.de
www.leidersbach.de
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(Bild v.l.n.r.: Markus Weiß, 1. Vorsitzender, Benedikt Schüßler, 1. Kommandant, Florian Schüßler, Kreisbrandmeister, 
Michael Schüßler, 1. Bürgermeister, Martin Spilger, Kreisbrandrat

In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Leidersbach am Samstag, 14. Januar 2023 wählten 
die aktiven Mitglieder ihren neuen 1. Kommandanten Benedikt Schüßler.

Lukas Schlett hat das Amt des neuen Jugendwarts übernommen und Stefan Reichert ist neuer Kinderwart.

In diesem Zusammenhang dankt Bürgermeister Michael Schüßler dem bisherigen Kommandanten, Herrn Florian 
Schüßler, für die Einsatzbereitschaft und den Dienst für die Allgemeinheit.

Herzlichen Glückwunsch allen neuen Amtsinhabern.

Wir wünschen viel Erfolg, Spaß und Begeisterung im neuen Amt!

Michael Schüßler, 1. Bürgermeister

Neuer Kommandant

der Freiwilligen Feuerwehr Leidersbach
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Fahren Sie mit dem Bus innerhalb von Leidersbach
Tageskarte Erwachsene 2,00 EUR Einzelkarte Erwachsene 1,00 EUR
Tageskarte Kinder 1,00 EUR Einzelkarte Kinder 0,50 EUR

AMTLIchE BEkANNTMAchUNGEN

Grundsteuerreform in Bayern
Abgabefrist für die Grundsteuererklärung endet am 31. Januar 2023!
Bis 31. Januar 2023 müssen Eigentümerinnen und Eigentümer (Stichtag 1. Januar 2022) von Grundstücken und Be-
trieben der Land- und Forstwirtschaft eine Grundsteuererklärung beim zuständigen Finanzamt abgeben. Bundesweit 
sind bereits mehrere Millionen Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft ihrer Erklärungspflicht nachgekommen. Zögern Sie nicht und reichen auch Sie Ihre Grundsteuererklärung fristgerecht 
ein. Damit können Sie weitere Maßnahmen Ihres Finanzamtes, wie zum Beispiel Erinnerungsschreiben oder Verspätungszuschlä-
ge, vermeiden.

Sollten Sie bei der Erklärung Fragen haben oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne die Hilfen der Bayerischen Steuerver-
waltung und das umfangreiche Serviceangebot in Anspruch:
•  Ausführliche Informationen und Erklärvideos unter www.grundsteuer.bayern.de
•  Ausfüllanleitungen zu den Grundsteuererklärungsvordrucken
•  Chatbot auf www.elster.de unter dem Punkt „Wie finde ich Hilfe?“ 

Informations-Hotline: 089 / 30 70 00 77 (Mo.-Do.: 08:00 – 18:00 Uhr, Fr.: 08:00-16:00 Uhr)
•  Kostenloser Online-Zugriff auf Daten aus dem Liegenschaftskataster (BayernAtlas-Grundsteuer) vom 1. Juli 2022 bis 31. März 

2023 zum Beispiel über ELSTER Formular Grundsteuer für Bayern, www.grundsteuer.bayern.de oder über eine Internetsuche nach 
BayernAtlas-Grundsteuer.

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. 
Deshalb wurde der Bundesgesetzgeber mit einer Neuregelung der deutschlandweit geltenden Grundsteuer bis 2025 beauftragt. 
Die Bayerische Staatsregierung konnte auf Bundesebene durchsetzen, dass die Länder künftig diese Aufgabe übernehmen und ei-
gene Grundsteuergesetze erlassen dürfen. Im Zuge dessen hat Bayern bei der Grundsteuer B, insbesondere auch im Sinne einer 
oftmals angemahnten Entbürokratisierung im Steuerrecht, ein wertunabhängiges, transparentes und nachvollziehbares Flächen-
modell gewählt. Im Gegensatz zum Bundesmodell ist eine Neubewertung alle sieben Jahre daher nicht erforderlich.
Der Steuerverwaltung liegen die für die Berechnung der neuen Bemessungsgrundlage notwendigen Daten zu den Grundstücken 
bzw. Betrieben der Land- und Forstwirtschaft nicht, nicht vollständig oder nicht immer in aktueller Fassung vor. Beispielsweise 
sind „Flurstücke“ aus dem Liegenschaftskataster nicht mit der für die Grundsteuer maßgeblichen „wirtschaftlichen Einheit“ gleich-
zusetzen. In der Praxis kann man genau diese Abweichungen regelmäßig feststellen. Das Vorhandensein und die Aktualität aller 
für die Grundsteuerreform erforderlichen Daten bei den Finanzämtern auf den Feststellungszeitpunkt 1. Januar 2022 wäre ohne 
die Abgabe der Steuererklärungen daher nicht gewährleistet.
Die Einnahmen aus der Grundsteuer verbleiben – wie bisher auch – bei den Kommunen. Diese finanzieren damit wichtige öffent-
liche Leistungen, wie beispielsweise Infrastruktur, Kinderbetreuung, Spielplätze sowie kulturelle Einrichtungen. Die Kommunen in 
ganz Deutschland benötigen die von der Finanzverwaltung festzusetzenden Grundsteuermessbeträge möglichst frühzeitig, um 
ihre ab 2025 geltenden Hebesätze für die neue Grundsteuer festlegen und die Grundsteuerbescheide versenden zu können.

Antworten auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit der Grundsteuererklärung
Wie kann die Grundsteuererklärung abgegeben werden?
In Bayern bestehen drei Möglichkeiten:
•  am besten elektronisch über ELSTER – Ihr Online-Finanzamt unter www.elster.de
•  als graues PDF-Formular ausschließlich zum Ausfüllen am PC und anschließendem Ausdruck auf www.grundsteuer.bayern.de
•  als grünes Papier-Formular zum handschriftlichen Ausfüllen, verfügbar in den Finanzämtern sowie den Verwaltungen der Städte 

und Gemeinden in Bayern
Wie unterstützt die Steuerverwaltung bei der Abgabe der Grundsteuererklärung?
•  Ausführliche Informationen und Erklärvideos unter www.grundsteuer.bayern.de
•  Ausfüllanleitungen zu den Grundsteuererklärungsvordrucken
•  Chatbot auf www.elster.de unter dem Punkt „Wie finde ich Hilfe?“
•  Informations-Hotline: 089 / 30 70 00 77 (Mo.-Do.: 08:00-18:00 Uhr, Fr.: 08:00-16:00 Uhr)
•  Kostenloser Online-Zugriff auf Daten aus dem Liegenschaftskataster (BayernAtlas-Grundsteuer) vom 1. Juli 2022 bis 31. März 

2023 zum Beispiel über ELSTER Formular Grundsteuer für Bayern, www.grundsteuer.bayern.de oder über eine Internetsuche nach 
BayernAtlas-Grundsteuer

Falls Sie keine Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung haben, dürfen nahe Angehörige oder auch Steuerberater Sie hierbei 
unterstützen. Diese können das eigene Benutzerkonto bei ELSTER nutzen, um Ihre Erklärung zu übermitteln.
Was ändert sich bei der Grundsteuer?
Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer nach einer neuen Grundlage berechnet. Diese wird für alle Grundstücke und Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft auf den Stichtag 1. Januar 2022 neu ermittelt. Bis 2024 ist für die Grundsteuer noch das alte Recht (Ein-
heitsbewertung) entscheidend.
Die Grundsteuer B für Grundstücke des Grundvermögens wird künftig nach der Größe der Fläche von Grund und Boden sowie ge-
gebenenfalls der Gebäudefläche und deren Nutzung berechnet.
Für die Grundsteuer A für Betriebe der Land– und Forstwirtschaft ist auch zukünftig der Ertragswert des Betriebs entscheidend.
Muss man eine Steuererklärung abgeben?
Jeder, der am 1. Januar 2022 Eigentümerin oder Eigentümer eines Grundstücks oder Betriebs der Land- und Forstwirtschaft war, 
muss eine Grundsteuererklärung abgeben.
Was sind die häufigsten Fehler bei der Abgabe der Grundsteuererklärung?
Häufig werden die gewährten Freibeträge für Garagen (50 m²) oder Nebengebäude (30 m²) nicht berücksichtigt. Steht den Bürge-
rinnen und Bürgern dieser Freibetrag zu, ist nur die Fläche als Nutzfläche einzutragen, die den Freibetrag übersteigt. Darüber  hinaus 
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machen Bürgerinnen und Bürger bei Gebäuden, die ausschließlich zu Wohnzwecken dienen, oftmals Angaben zur Nutzfläche, ob-
wohl nur die Wohnfläche anzugeben ist.
Für weitere Erläuterungen und Informationen beachten Sie bitte die Pressemitteilung „Grundsteuererklärung in Bayern – Die häu-
figsten Fehler bei der Abgabe der Grundsteuererklärung“ des Bayerischen Landesamts für Steuern vom 7. Dezember 2022 zu fin-
den unter www.grundsteuer.bayern.de.
Wonach richtet sich die höhe der künftigen Grundsteuer?
Zunächst einmal hängt die Berechnung der Grundsteuer davon ab, ob es sich bei den Grundstücken um landwirtschaftlich genutz-
te Flächen handelt, die unter die sogenannte Grundsteuer A fallen. Bei der Grundsteuer A ist neben der Fläche die entscheidende 
Größe die Ertragsmesszahl. Alle anderen Grundstücke (Wohnen und Gewerbe) unterfallen der Grundsteuer B, bei der es nach dem 
Bayerischen Flächenmodell auf die Größe von Grund und Boden sowie Gebäuden ankommt.
Die Finanzämter verschicken die Bescheide mit den neuen Bemessungsgrundlagen, sobald sie die jeweilige Grundsteuererklärung 
bearbeitet haben. Die Kommunen werden ihre Hebesätze voraussichtlich in 2024 festlegen und anschließend die Grundsteuerbe-
scheide versenden. Erst aus dem Grundsteuerbescheid ist ersichtlich, wie hoch die Grundsteuer ab 2025 ist.
Wie wird sich die Belastung ändern?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Das Bundesverfassungsgericht hat die seit Jahrzehnten nicht mehr angepassten Ein-
heitswerte für verfassungswidrig erklärt, weil sie als Berechnungsgrundlage veraltet sind. Eine Fortsetzung der alten Grundsteuer 
ist somit verfassungsrechtlich ausgeschlossen. Damit das Urteil korrekt umgesetzt wird, muss es in jedem Fall zu Belastungsver-
schiebungen innerhalb einer Kommune kommen – manche werden weniger, manche werden mehr als bisher zahlen müssen. Dies 
gilt für jedes Modell, also auch für die Berechnung der Grundsteuer nach dem Bundesgesetz.
Die Grundsteuerreform soll aber aufkommensneutral sein. Insgesamt sollen die Grundsteuereinnahmen einer Kommune nach der 
Reform nicht höher sein als davor. Dies kann durch die Kommunen im Rahmen der Festsetzung der Hebesätze beeinflusst wer-
den.
Ab wann weiß der Bürger, was genau auf ihn zukommt?
Die Städte und Gemeinden legen voraussichtlich in 2024 die neuen Hebesätze fest und berechnen – basierend auf den vom Fi-
nanzamt festgestellten Grundsteuermessbeträgen – dann die Grundsteuer. Die „neue“ Grundsteuer ist erstmalig ab 2025 zu  zahlen.

hundesteuer
Am 01.02.2023 ist die hundesteuer für 2023 zur Zahlung fällig.
Wenn Sie der Gemeinde Leidersbach ein Sepa-Lastschriftmandat erteilt haben, dann werden die 
fälligen Beträge vom vereinbarten Konto abgebucht.
Um zusätzliche Kosten wie Mahngebühren und Säumniszuschläge zu vermeiden bitten wir alle 
Nicht-Abbucher um zeitnahe Zahlung.

Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung immer die Finanzadresse (FAD) an und nutzen Sie
dabei folgende Bankverbindungen:

•  Raiffeisenbank Aschaffenburg
  konto Nr. 3801454 BLZ 795 625 14; IBAN: DE29 795 62514 0003 8014 54
•  Sparkasse Obernburg
  konto Nr. 430284125 – BLZ 796 500 00; IBAN: DE10 796 500 00 0430 284 125

Was jeder hundehalter wissen sollte
Steuerpflicht:
Jeder Hund, der älter als 4 Monate ist, unterliegt im Rahmen der Hundesteuersatzung der Gemeinde Leidersbach der Hundesteu-
erpflicht und ist bei der Gemeinde anzumelden. Die Anmeldung kann persönlich, schriftlich oder telefonisch unter Angabe der Ras-
se und des Alters vorgenommen werden. Bei Mehrfachhaltungen ist jeder Hund einzeln zu versteuern.
Vordrucke zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage.
Die Hundesteuer wird jeweils für ein Kalenderjahr festgesetzt.
Der Steuersatz beträgt 50,00 € für den ersten Hund, 80,00 € für jeden Weiteren und für Hunde, die in der Kampfhundeverordnung 
genannt sind 500,00 €.
hundemarke:
Die Gemeinde Leidersbach gibt für jeden Hund bei der Anmeldung eine Hundemarke, die bis zur Abmeldung gültig ist, aus.
Zuzug nach Leidersbach während des Jahres:
Wird nachgewiesen, dass für das laufende Jahr bereits Hundesteuer an die frühere Wohnsitzgemeinde bezahlt wurde, wird diese 
bei der Festsetzung angerechnet.
Abmeldung:
Den Tod Ihres Hundes bitten wir schriftlich anzuzeigen. In der Regel geschieht dies durch Vorlage der tierärztlichen Bescheinigung.
Bei Wegzug aus unserer Gemeinde melden Sie Ihren Hund bitte separat ab. Die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt bewirkt nicht 
automatisch die Abmeldung von der Hundesteuer.
Wir dürfen Sie darauf aufmerksam machen, dass hunde gemäß der gemeindlichen Satzung anzumelden sind. Die Nichtanmeldung 
erfüllt den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.
Zuständig für alle Anfragen, An- und Abmeldungen ist:
Gemeinde Leidersbach
Frau Dorothea Konrad
Tel.: 06028/9741-16; E-Mail: dorothea.konrad@Leidersbach.de
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Eine Stunde
Zeit

Wir sind…  eine Gruppe Frauen und Männer aus der Gemeinde, die anderen 
Menschen gerne helfen wollen.

Wir bieten…  unsere Dienste auch Angehörigen an, die Unterstützung, Rat und 
Hilfe im Alltag benötigen.

Unsere Idee…  eine Stunde Zeit pro Woche einem Mitmenschen zu schenken.

Unsere Hilfe…  ist grundsätzlich ehrenamtlich und unentgeltlich.

hast DU Lust uns zu unterstützen?
Wir suchen DIch für die Nachbarschaftshilfe Leidersbach

Melde Dich bei der Gemeinde Leidersbach unter der Telefon-Nr. 06028/97410,
wir freuen uns auf Dich.

pro Woche füreinander

AUS DEM rAThAUS

Abfallwirtschaft
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag um
6 Uhr bereit gestellt sein.
Sollten die Mülltonnen etc. nicht abgefah-
ren werden, bitte die Angelegenheit telefo-
nisch mit der Servicestelle (Tel.: 0800-
0412412) klären.
Freitag, 20. Januar 2023
gelber Sack (Kunst-, Schaum-, Verbundstof-
fe, Metall, Aluminium)
braune Mülltonne (Biotonne)
Vorschau:
Freitag, 27. Januar 2023
graue Tonne (Restmüll)

Bauausschuss- und  
Umweltausschusssitzung
Am Dienstag, 24.01.2023 um 19:30 Uhr 
findet eine öffentliche Sitzung statt.
Gremien: Bauausschuss- und Umweltaus-
schuss
Ort/raum: rathaus Sitzungszimmer
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1.  Änderungsantrag/Tektur= Nutzungsän-

derung von Kleiderfabrik in Mehrfamili-
enwohnhaus, Fl. Nr.: 2623+2623/1, Ge-
markung Leidersbach, Hauptstraße 107

2.  Bauantrag: Anbau Geräteschuppen und 
Geländeveränderung mit Stützwand, Fl.-
Nr.: 532/4 und 532/47, Gemarkung Vol-
kersbrunn, Am Berg 52

3.  Bauantrag: Anbau an bestehender Un-
terstellhalle, Fl. Nr. 2310/1, Gmkg Lei-
dersbach, Kolpingstraße 23

4.  Bekanntgabe der Bauanträge im Geneh-
migungsfreistellungsverfahren

5.  Anfragen
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

VErLOrEN / GEFUNDEN

Im Rathaus wurde ein Mitsubishi-Auto-
schlüssel abgegeben.
Der Verlierer wird gebeten, sich im Rathaus 
Zi.Nr. 1 zu melden.

ENErGIESpArTIpp  
DEr WOchE

Spezialgeräte wie Eierkocher, Wasserko-
cher und Toaster verbrauchen weniger Ener-
gie als bei der Zubereitung im Kochtopf 
oder im Backofen.

Öffnungszeiten des Landratsamtes
Miltenberg mit Dienststelle Obernburg
Montag und Dienstag  8.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 09371/501-0 (Zentrale)
Telefax: 09371/501- 79270
E-Mail: info@lra-mil.de
Internet: www.landkreis-miltenberg.de

Offene Gartentür: Wer macht mit?
Vorbereitungen laufen für den Tag der 
offenen Gartentür am 25.06.2023
Durch die große Pflanzenvielfalt und der 
schier unendlichen Möglichkeiten zur Ge-
staltung ist jeder Garten ein Unikat. Der 
„Tag der offenen Gartentür“ bietet bereits 
seit 1998 privaten Gartenbesitzer*innen 
die Möglichkeit diese sonst verborgenen 
kleinen als auch großen Paradise mit Nach-

barn, Natur- und Gartenfreunden einmal 
jährlich zu teilen. Die Besucher*innen als 
auch die Gartenbesitzer*innen können hier-
von gleich doppelt profitieren, so können 
durch die Besichtigungen Anregungen und 
Ideen für den eigenen Garten mitgenom-
men und durch den Kontakt und etwaiger 
Gespräche mit Freizeitgärtner*innen un-
mittelbar Erfahrungen ausgetauscht wer-
den.
Der diesjährige „Tag der offenen Garten-
tür“ findet im Landkreis Miltenberg am 25. 
Juni 2023 statt. An diesem Sonntag wer-
den von 10 bis 17 Uhr die Türen zu den Gär-
ten geöffnet. Das Ziel ist es eine bunte Mi-
schung aus klassischen Hausgärten, Bau-
erngärten und Naturgärten zu präsentie-
ren. Dazu benötigt wird die Mithilfe von 
Gartenbesitzer*innen, die bereit sind ihren 
Garten zu öffnen und über ihre Erfahrun-
gen mit der Gartenanlage, der Pflege und 
Bewirtschaftung, aber auch über Garten-
probleme mit interessierten Besucher*innen 
zu sprechen.
Anmeldeschluss 24. Februar
Bei Interesse an der Teilnahme steht Gab-
riel Abt, Kreisfachberater für Gartenkultur 
und Landespflege, zur Beratung und Infor-
mation zur Verfügung unter Tel. 09371/501-
582 oder per Mail an gabriel.abt@lra-mil.
de.

Am 7. Februar ist Safer Internet 
Day 2023! OnlineAmLimit – dein 
Netz. dein Leben. deine Grenzen!
Zum Safer Internet Day 2023 stellt die EU-
Initiative klicksafe das Thema „#OnlineAm-
Limit – dein Netz. dein Leben. deine Gren-
zen.“ in den Mittelpunkt ihrer Kampagne 
und ruft bundesweit zum Mitmachen auf. 
Der Arbeitskreis Medienprävention des 
Suchtpräventionsausschusses des Land-
kreises Miltenberg möchte in diesem Jahr 
an der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, Mil-
tenberg und an der Johannes-de-la-Salle-
Berufsschule, Aschaffenburg mit den 
Schüler:innen folgenden Fragen auf den 
Grund zu gehen: „Wie gesund ist unser di-
gitaler Alltag und welche Fähigkeiten brau-
chen wir, um digitale Medien bewusst und 
ausgewogen zu nutzen?“
Dazu werden zwei Teams in den Schulen 
mit jeweils 4 Klassen folgende Workshops 
anbieten:
„Nur noch 5 Minuten“ – übermäßiger Me-
dienkonsum, Suchtverhalten
„Nudging & Co“ – Welche Tricks nutzen die 
Anbietenden um Nutzende in der App zu 
halten?
„Immer diese Regeln“ – Braucht es Regeln 
zur Mediennutzung? Welche?
„Digitaler Stress versus Digital Wellbeing“ 

Tag der offenen
Gartentür ist am

25.06.2023 – hier ein
Hausgarten aus Obernburg.

Foto: LRA Miltenberg
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NAchrIchTEN ANDErEr STELLEN UND BEhÖrDEN

to im Jahr 2023 lautet: „Traditionelles Eh-
renamt und neue Engagementformen – wir 
fördern das Miteinander“. Bis zum 15. März 
2023 können Anträge bei der Zukunftsstif-
tung Ehrenamt Bayern eingereicht werden. 
Alle Informationen zur Projektausschrei-
bung und den Förderbedingungen finden 
Sie unter: www.ehrenamtsstiftung.bayern.
de/foerderung/projektausschreibung/in-
dex.php
Die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern wur-
de am 1. Februar 2018 vom Freistaat Bay-
ern gegründet, um Freiwilligen vor Ort das 
Bürgerschaftliche Engagement zu erleich-
tern. Die gemeinnützige Stiftung öffentli-
chen Rechts fördert Projekte, Initiativen, 
Organisationen und Vereine, die mit zu-
kunftsweisenden Konzepten und Ideen 
durch ehrenamtlichen Einsatz das Gemein-
wohl nachhaltig stärken und unterstützen. 
Vorstandsmitglieder der Stiftung sind Bay-
erns Sozialministerin Ulrike Scharf, Profes-
sorin Dr. Doris Rosenkranz und Geschäfts-
führerin Jusra Al-Kaisi.
JETZT BEWErBEN:
Ab 11. Januar bis 15. März 2023 bewerben 
bei der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern 
zum Thema „Traditionelles Ehrenamt und 
neue Engagementformen – wir fördern das 
Miteinander“.
Gutes tun und sich für andere einsetzen. 
Das verdient Unterstützung! Auch in 2023 
schreibt die Zukunftsstiftung Ehrenamt 
Bayern eine bayernweite Projektausschrei-
bung aus. Vom 11. Januar bis zum 15. März 
2023 können sich gemeinnützige Organi-
sationen, Vereine, Ideenträger und Initiati-
ven für Projektgelder ab 1.000 Euro bis 
max. 10.000 Euro bewerben. Mitmachen 
können alle, die ein Projekt oder eine Idee 
zum Thema „Traditionelles Ehrenamt und 
neue Engagementformen – wir fördern das 
Miteinander“ umsetzen möchten. Alle In-
formationen auf einem Blick finden Sie un-
ter: https://www.ehrenamtsstiftung.bay-
ern.de/foerderung/projektausschreibung
Verantwortlich: GF Jusra Al-Kaisi, Tel.: 089 
1261-2950, jusra.al-kaisi@ehrenamtsstif-
tung.bayern.de

mitwirken möchte, sollte der Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung zudem die ungefäh-
re Zahl der Helferinnen und Helfer zu be-
nennen.
Rückfragen zur Flursäuberungsaktion be-
antworten neben Stadt- und Gemeindever-
waltungen im Landratsamt auch Marc Hä-
gele (Telefon: 09371/501–380, E-Mail: marc.
haegele@lra-mil.de) und Lana Sauer (Tele-
fon: 09371/501–383, E-Mail: lana.sauer@
lra-mil.de ). Die kommunale Abfallwirtschaft 
hofft, dass sich auch in diesem Jahr wie-
der viele freiwillige Helferinnen und Helfer 
melden werden, um zum Erfolg der Gemein-
schaftsaktion beizutragen.
Sollte die Aktion im März nicht wie geplant 
stattfinden können, werden die teilnehmen-
den Städte, Märkte und Gemeinden recht-
zeitig informiert.
Miltenberg, 16.01.2023
Landratsamt Miltenberg
Scherf, Landrat

Zukunftsstiftung Ehrenamt 
Bayern: 200.000 Euro  
für Ehrenamtsprojekte
200.000 Euro für Ehrenamtsprojekte –
Jetzt bis zum 15. März 2023 bewerben!
Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf, Vor-
standsvorsitzende der Zukunftsstiftung 
Ehrenamt Bayern, gibt für 2023 den Start-
schuss für die Förderung von Ehrenamtspro-
jekten: „Unser Freistaat ist Ehrenamtsland! 
Bewerben Sie sich jetzt mit Ihrem Projekt! 
Ich bin gespannt auf Ihre Ideen! Sie, unse-
re Ehrenamtlichen, stärken den Zusammen-
halt und das Miteinander in unserer Gesell-
schaft. Sie haben meine volle Unterstüt-
zung! Setzen wir uns weiterhin zusammen 
für die Menschen im Freistaat Bayern ein, 
damit auch in Zukunft gilt: Bayern.Gemein-
sam.Stark!“
Die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern un-
terstützt neue Initiativen, Projekte und Ide-
en im Bereich Ehrenamt. Ab dem 11. Janu-
ar 2023 sind neue Bewerbungen möglich. 
Die Projekte können eine Fördersumme 
von bis zu 10.000 Euro erhalten. Das Mot-

– psychische Auswirkungen von digitaler 
Vergleichbarkeit und Tipps für das eigene 
digitale Wohlbefinden.
Im Fokus steht dabei, dass die Schüler:innen 
selbst Strategien entwickeln, wie sie Me-
dien sicher und bewusst nutzen können.
Im Rahmen des Safer Internet Days findet 
gemeinsam mit der Stiftung Medienpäda-
gogik Bayern ein Online-Elternabende zum 
Thema „Das Leben mit Social Media – so 
haben Eltern und Kinder das digitale Leben 
im Griff“ statt. Felix Behl, Leiter und Bera-
ter für digitale Bildung an den staatlichen 
Schulämtern Aschaffenburg und Milten-
berg geht an diesem Abend der Frage nach:
•  Warum sind Social-Media-Angebote so 

beliebt?
•  Wie können Kinder ihre Privatsphäre schüt-

zen?
•  Urheber- und Persönlichkeitsrechte: Wie 

verhalten sich Kinder rechtskonform?
•  Mobbing/Belästigung: Was können Eltern 

tun?
•  Abschaltkompetenz: Auf welche Warnsi-

gnale muss ich achten?
•  Digitale Selbstoptimierung: Sind die An-

deren immer schöner?
Der Elternabend findet statt am Dienstag, 
07.02.2023 um 19.00 Uhr für Eltern mit 
Kindern zwischen 10 und 14 Jahren.
Teilnahmelink
https://lra-mil.webex.com/lra-mil/j.php?M
TID=m39f6ceb0046cd177e2d9a64a64be
00a5
Teilnahme Qr code
Fragen zu den Angeboten beantwortet die 
Suchtpräventionsstelle im Landkreis Mil-
tenberg: suchtpraevention@lra-mil.de oder 
06022 6200112.
Die Angebote wurden organisiert von der 
Arbeitsgruppe „Medien“ des Präventions-
ausschusses: Birgit Englert – Fachstelle 
Suchtprävention (Landratsamt Miltenberg), 
Katrin Wolf – Fachstelle für Familienange-
legenheiten (Landratsamt Miltenberg), Ma-
ria Zeptke – Jugendhaus St. Kilian, Felix 
Behl – Berater für digitale Bildung an den 
Schulämtern Aschaffenburg und Milten-
berg, Anke Vieth – Familienstützpunkt Nord 
und Thomas Becker – Kreisrat.

Flursäuberungsaktion  
am 25. März 2023
Die kommunale Abfallwirtschaft des Land-
kreises Miltenberg veranstaltet in diesem 
Jahr die mittlerweile 22. landkreisweite 
Flursäuberungsaktion „Wir räumen unse-
ren Landkreis auf.“ Am Samstag, 25. März 
2023, werden daher wieder viele Helferin-
nen und Helfer gesucht, die in ihrer Kom-
mune die Landschaft von hässlichen Ab-
fallablagerungen befreien möchten. Beson-
ders Vereine, Jugendgruppen, Schulklas-
sen, aber auch Privatpersonen, sind herz-
lich willkommen, mit ihrem Einsatz dazu 
beizutragen, die Natur lebens- und liebens-
wert zu erhalten.
Alle Unterstützerinnen und Unterstützer 
werden geben, sich bis spätestens Freitag,
10. März 2023, bei ihrer Stadt- oder Ge-
meindeverwaltung zu melden. Die Verwal-
tung erteilt Auskunft, wo in ihrem Gemar-
kungsgebiet am dringlichsten Handlungs-
bedarf ist. Wer als Verein, Gruppe oder 
Schulklasse bei der Flursäuberungsaktion 

Zukunftsstiftung 
Ehrenamt Bayern

b) Stellvertreter
c) zwei Beisitzer
d) Schriftführer

6.  Verlängerung bestehender Jagdpacht-
verträge

7. Anfragen
Bei der Beschlussfassung der Jagdgenos-
senschaft kann sich jeder Jagdgenosse 
durch seinen Ehegatten, durch einen voll-
jährigen Verwandten in gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst ständig beschäftig-
te volljährige Person oder durch einen be-
vollmächtigten volljährigen, derselben Jagd-
genossenschaft angehörenden Jagdge-
nossen vertreten lassen. Für die Erteilung 
der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist 
die schriftliche Form erforderlich. Ein be-
vollmächtigter Vertreter darf höchstens ei-
nen Jagdgenossen vertreten. Für juristi-
sche Personen handeln ihre verfassungs-
mäßig berufenen Organe oder deren Be-
auftragte (§ 8 Abs. 3 der Satzung).

Jagdgenossenschaft  
Leidersbach – Jagdgenossen-
schaftsversammlung
Am Donnerstag, den 26.01.2023, findet um 
19:30 Uhr im Gasthaus krone, Leidersbach, 
eine nichtöffentliche Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Leidersbach statt. 
Dazu sind alle Jagdgenossen, die dem ge-
nossenschaftlichen Revier angehören, recht 
herzlich eingeladen.
Jagdgenosse ist jeder, der ein bejagbares 
Grundstück besitzt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Aussprache über den Bericht
5. Neuwahlen

A) Bildung eines Wahlausschusses
B) Durchführung der Wahl

a) Jagdvorsteher
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Jeder Jagdgenosse hat bei Eintritt in die 
Versammlung seine bejagbare Eigentums-
fläche in hektar und Ar anzugeben.
Jagdgenossenschaft Leidersbach
Konrad Becker, Jagdvorsteher

Informationsveranstaltungen  
zur Fachoberschule und Berufs-
oberschule Obernburg
Die Berufliche Oberschule Obern-
burg führt am Montag, den 
30.01.2023, eine Informations-
veranstaltung zur Fachoberschule (FOS) 
und am Dienstag, den 31.01.2023, zur Be-
rufsoberschule (BOS) in Obernburg durch. 
Beide Veranstaltungen beginnen um 19:00 
Uhr in den Räumen der FOSBOS Obernburg.
In die Fachoberschule kann eintreten, wer 
einen mittleren Bildungsabschluss besitzt. 
Für die Berufsoberschule ist zusätzlich eine 
Berufsausbildung bzw. fünfjährige Berufs-
erfahrung nötig.
An beiden Schularten kann die Allgemeine 
Fachhochschulreife (Fachabitur) erworben 
werden. Der Abschluss berechtigt bundes-
weit zum Studium an einer Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (ehemals 
Fachhochschule). Weitere Bildungswege 
an Universitäten sind möglich.
Informationen insbesondere zur Durchfüh-
rung der Veranstaltung finden Sie auch un-
ter www.fos-obernburg.de. Der Anmelde-
zeitraum ist vom 27.02. – 10.03.2023.

Sprechtag zur 
Unter nehmensübergabe in der 
ZENTEc
Die Unternehmensübergabe ist eine große, 
wenn nicht die größte Herausforderung für 
Unternehmer:innen. Je besser die Unter-
nehmensnachfolge vorbereitet ist, desto 
besser sind die Chancen für einen erfolg-
reichen und lukrativen Unternehmensver-
kauf oder eine reibungslose interne Nach-
folge. Experten der Industrie- und Handels-
kammer Aschaffenburg, der Handwerks-
kammer für Unterfranken und der ZENTEC 
stehen Ihnen in einem einstündigen Ge-
spräch zur Verfügung – kostenfrei!
Steuerliche und rechtliche Aspekte sind 
nicht Gegenstand des Gesprächs und soll-
ten in jedem Fall mit einem Steuerberater, 
Rechtsanwalt oder Notar geklärt werden.
Nächster Termin ist am 25.01.2023 in der 
ZENTEc Gmbh in Großwallstadt.
Anmeldung unter www.zentec.de –
Anmeldeschluss ist am 23.01.2023.
kontakt: Vanessa Scheyk, Telefon: 06022 
/ 26 -1110, anmeldung@zentec.de

Unternehmersprechtag in der 
ZENTEc Gmbh – Unterstützung 
für Existenzgründer und den 
Mittelstand
Die Wirtschaftsex-
perten der AKTIVSENIO-
REN BAYERN e.V. bieten 
Existenz grün der:innen 
und mittelständischen Unternehmen eine 

Landschaftspflegeverband 
Miltenberg e.V.
kostenlose Mistelschnittkurse 
des Landschaftspflege
verbands
Seit über 30 Jahren setzt sich der 
Landschaftspflegeverband für den Erhalt 
der Streuobstwiesen ein. Doch der wertvol-
le Lebensraum Streuobstwiese mit seinen 
rund 5.000 Tier- und Pflanzenarten ist in 
Gefahr: die Laubholzmistel macht sich in 
weiten Teilen unseres Landkreises breit. 
Als Halbschmarotzer saugt sie Wasser und 
Nährstoffe aus den Wirtsbäumen, die durch 
mangelnde Pflege und vermehrte Trocken-
heit ohnehin schon geschwächt sind. Ge-
rade alte Apfelbäume, die einer Vielzahl an 
Insekten sowie zahlreichen seltenen Vo-
gelarten Unterschlupf bieten, sind durch 
die Mistel gefährdet.
Der LPV will in naher Zukunft den Mistel-
befall in den Streuobstwiesen intensiv be-
kämpfen und bietet dazu zwei kostenlose 
Mistelschnittkurse an folgenden Terminen 
an:
Samstag, 28.01.2023 um 10:00 Uhr in 
Leidersbach (Treffpunkt Musikerheim im 
Schöntalweg, Ebersbach)
Samstag, 04.02.2023 um 10:00 Uhr in 
Kleinwallstadt (Treffpunkt Wanderpark-
platz am Birkenhof, Schloßstraße)
Aus organisatorischen Gründen bittet der 
LPV um eine kurze Anmeldung, telefonisch 
unter 06022-6538725 oder per E-Mail an 
info@lpv-miltenberg.de. Die Teilnehmer 
sollten wetterfeste Kleidung und Schuhe 
tragen. Das Mitbringen von Werkzeug ist 
nicht notwendig.
Der LPV appelliert an alle Besitzer von Streu-
obstgrundstücken, ihre Obstbaumbestän-
de im Winter auf Mistelbefall zu kontrollie-
ren und Misteln möglichst gründlich zu ent-
fernen, um eine weitere Ausbreitung zu ver-
hindern.

Hallo Herzpatienten und 
patientinnen
Möchten Sie nach einer Herzerkrankung 
oder Herzoperation Ihre körperliche Leis-
tungsfähigkeit unter Anleitung eines/einer 
speziell ausgebildeten Übungsleiters/
Übungsleiterin und unter Aufsicht eines/
einer erfahrenen Arztes/Ärztin weiter sta-
bilisieren oder verbessern?
Dann kommen Sie zu uns, in die Herzsport-
abteilung des TV Elsava Elsenfeld
Unsere Übungszeiten sind:
Montag von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Dienstag von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Ansprechpartner:
Heinz Ruppert 09372 6509 oder
Karl Robert Leibmann 09372 3309
Gerne beantworten wir bei einem Gespräch 
Ihre Fragen zum Angebot Herzsport beim 
TV Elsenfeld.

kAB sozial & gerecht informiert 
Bürger im Landkreis Miltenberg:
Frühstück & politik
am Samstag, 4. Februar
mit Frühstücksbuffet und Bun-
despolitik im Landkreis Mil
von 9:30 bis 12:00 Uhr in der 
Zehntscheune kleinwallstadt

honorarfreie Beratung an. Zu den Bera-
tungsschwerpunkten zählen u. a.: Planung- 
und Finanzierung, Rechnungswesen, Opti-
mierung von Organisationsabläufen, Pro-
duktion, Vertrieb und Marketing sowie Per-
sonalwesen, Aus- und Weiterbildung. Auch 
die Existenzsicherung und die Unterneh-
mensnachfolge sind Themen der Sprechta-
ge. Die jeweils 45-minütigen Beratungsge-
spräche finden vormittags statt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.aktivsenioren.de.
Nächster Termin ist am 15.02.2023 in der 
ZENTEc Gmbh in Großwallstadt.
Anmeldung unter
www.zentec.de/veranstaltungen –
Anmeldeschluss ist am 13.02.2023.
kontakt: Vanessa Scheyk, Telefon 06022 
/ 26 -1110, anmeldung@zentec.de

Bitte informieren Sie sich auch auf unserer 
Homepage über aktuelle Angebote.
„Wenn die Freude Trauer trägt“
8 Abende ab Do. 26.01.2023
Beginn 18.30 Uhr, Ende 21.00 Uhr
Dieser Rückbildungskurs ist ein Angebot 
für verwaiste Mamas im ersten Jahr nach 
der Geburt.
Veranstaltungsort:
Martinushaus Aschaffenburg
Referentinnen: Dagmar Weimer, Vanessa 
Rickert
Von bewegten und gemalten Bildern
Sa. 04.02.2023
Beginn 8.45 Uhr, Ende 17.30 Uhr
Fahrt zum ZDF und zu den Chagall-Fens-
tern in Mainz
Referent: Burkard Vogt
Gesprächsführung einmal anders
Mi. 15.02.2023
Beginn 9.30 Uhr, Ende 16.30 Uhr
Einführung in die Idiolektik
Veranstaltungsort:
Martinushaus Aschaffenburg
Referentin: Petra Speth
Ein rendezvous mit Dir selbst
Sa. 11.02.2023
Beginn 14.30 Uhr, Ende 17.30 Uhr
Yoga am Samstag
Fastentage nach der Buchinger Methode
6 Abende ab Mi 22.02.2023
Beginn 18.00 Uhr, Ende 20.00 Uhr
Basenfasten-Detox-Tage
5 Abende ab Do. 23.02.2023
Beginn 18.00 Uhr, Ende 20.00 Uhr
Veranstaltungsort:
jeweils Martinushaus Aschaffenburg
Referentin: jeweils Liane Engelmann
Restplätze gibt es noch für die
Busstudienreise Frankreich
Auf den Spuren des heiligen Martin
Von So. 23.04.2023 bis Fr. 28.04.2023
Nähere Informationen und Anmeldung:
www.martinusforum.de
Martinusforum
Aschaffenburg-Schmerlenbach e.V.,
Treibgasse 26, 63739 Aschaffenburg,
Tel. 06021 392100, Fax: 06021 392119, 
mail: info@martinusforum.de
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Die Mitglieder des Deutschen Bundesta-
ges Alexander Hoffmann (CSU) und Bernd 
Rützel (SPD) stellen sich den Fragen und 
Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern 
im Landkreis Miltenberg – eine offene Ver-
anstaltung ohne Anmeldung
Mehr Informationen unter
www.sozialundgerecht.com
Eine Veranstaltung von KAB Bildungsar-
beit Bayern
KAB Diözesanverband Würzburg e.V.
KAB Bildungswerk Diözese Würzburg e.V.

Wie kann ich berufsbegleitend 
studieren?
Technische hochschule 
Aschaffenburg informiert 
über Studiengänge für Be-
rufstätige mit dem Abschluss Bachelor of 
Engineering
Am Freitag, den 27. Januar 2023 lädt die 
TH Aschaffenburg um 17 Uhr in Gebäude 
40, Raum 150 auf dem Campus in der Würz-
burger Straße 45 zu einem Infoabend zu 
den Studienangeboten für Berufstätige ein.
Welche Herausforderungen birgt das be-
rufsbegleitende Studium? Welche Zulas-
sungsvoraussetzungen sind nötig? Welche 
Fördermöglichkeiten gibt es? Wie funktio-
nieren Blended-Learning und E-Learning? 
Was es bedeutet, berufsbegleitend zu stu-
dieren, erfahren Interessierte im Rahmen 
zweier Vorträge.
Anschließend stehen Studiengangleiter 
Prof. Dr.-Ing. Michael Mann und Prof. Dr.-
Ing. Konrad Mußenbrock für individuelle 
Fragen zu den berufsbegleitenden Bache-
lorstudiengängen „Wirtschaftsingenieur-
wesen“ sowie „Elektro- und Informations-
technik“ zur Verfügung. Wer teilnehmen 
möchte, wird gebeten sich per Mail an be-
rufsbegleitend-studieren@th-ab.de anzu-
melden. Weitere Informationen unter www.
th-ab.de/berufsbegleitend
Qualifizierte Fachkräfte sind gesucht, be-
sonders im technischen Bereich haben gut 
ausgebildete Bewerberinnen und Bewer-
ber beste Karrierechancen. Die Studienan-
gebote der TH Aschaffenburg richten sich 
an Technikerinnen und Techniker, Meiste-
rinnen und Meister sowie und Facharbei-
terinnen und Facharbeiter, die sich für die 
nächste Karrierestufe weiterbilden möch-
ten. Ein flexibles berufsbegleitendes Stu-
dium, das nahezu zeit- und ortsunabhän-
gig studierbar ist, bietet Berufstätigen eine 
ideale Weiterbildungsmöglichkeit. Eine in-
tensive Studienbetreuung sorgt dabei für 
den Studienerfolg.
Die Technische Hochschule Aschaffenburg 
kooperiert bei den Studienangeboten mit 
der Hochschule Darmstadt. Das zfh – Zen-
trum für Fernstudien im Hochschulverbund 
– unterstützt die Hochschulen bei der 
Durchführung der Fernstudienangebote.

SEFrA e.V.
Veranstaltungen im Frühjahr 2023
Wendokurse für Mädchen/Frauen
6-7jährige Mädchen: Sa. 11.03. 
und So. 12.03.2023 jeweils von 
10-13 Uhr
8-11jährige Mädchen: Sa 11.03. 
und So 12.03.2023 jeweils von 14-17 Uhr
12-15jährige Mädchen: Sa. 25.03.(10-15 

Uhr) und So 26.03.2023 (10-14 Uhr)
Frauenkurs (ab 16 Jahren): Sa. 01.04. und 
So. 02.04.2023 jeweils 10-14.30 Uhr
coole Jungs kurse
1.-2. Klasse: Sa. 22.04. und So. 23.04.2023 
jeweils von 10-13 Uhr
3.-5-Klasse: Sa. 22.04. und So. 23.04.2023 
jeweils von 14-17 Uhr
Näheres entnehmen Sie bitte der Home-
page. Anmeldung über die Homepage
www.sefraev.de.

„SprUch DEr WOchE“

Der Heiterkeit sollen wir, wann immer sie 
sich einstellt, Tür und Tor öffnen; denn sie 
kommt nie zur unrechten Zeit.

Arthur Schopenhauer

BErEITSchAFTSDIENSTE

  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern 
116 117

  In lebensbedrohlichen Fällen 112
  Notfallfaxnummer für hörge schä digte 

112 oder 06021 – 4561090

Ärzte:
Der Bereitschaftsdienst der Hausärzte im 
Bereich Sulzbach, Leidersbach, Kleinwall-
stadt, Hofstetten und Hausen ist zu erfah-
ren über die Vermittlungszentrale der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns, Tel. 
116 117

Zahnärzte:
von 10.00 – 12.00 und 18.00 – 19.00 Uhr 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
Sa./So. 21./22. Januar 2023
Herr Christian Buortesch und Herr Dr. med. 
dent. Boris Ovchinski, Im Höning 5,
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/2059900

Tierärzte:
An Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis 
Montag 7 Uhr, an Feiertagen von 19 Uhr 
am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden Werk-
tages.
Den aktuellen rufbereitschaftsdienst der 
Tierärzte erfahren Sie direkt bei Ihrem
haustierarzt.

Apotheken:
von morgens 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des 
folgenden Tages
Samstag, 21. Januar 2023
Post-Apotheke, Bachstr. 50,
63762 Großostheim, Tel. 06026/5222
Sonntag, 22. Januar 2023
Franken-Apotheke, Odenwaldstr. 8. 
63939 Wörth, Tel. 09372/944494
Montag, 23. Januar 2023
Alte Stadt-Apotheke, Römerstr. 35,
63785 Obernburg, Tel. 06022/8519
Dienstag, 24. Januar 2023
Markt-Apotheke, Fährstraße 2,
63839 Kleinwallstadt, Tel. 06022/21225
Mittwoch, 25. Januar 2023
Elsava-Apotheke, Erlenbacher Str. 16, 
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/9100
Donnerstag, 26. Januar 2023
Sonnen-Apotheke, Marienstr. 6,
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/8960

Gemeindeverwaltung 06028 / 97410
1. Bürgermeister
Michael Schüßler 0151 / 19652254
2. Bürgermeister
Andreas Hein 0173 / 9162707

Bauhof 06092 / 5641
Notruf Wasserversorgung 06092 / 821846
Notruf AMME Abwasserentsorgung 0160/96314441
Störung Kanalnetz 06023/96690
Mehrzweckhalle 06028 / 4195
Schule 06028 / 7431
Schule – Telefax 06028 / 995530
Mittagsbetreuung Schule 06028 / 995531
Bücherei 06028 / 974122

Notruf Feuerwehr und
Rettungsdienst 112

Feuerwehrhaus 06028 / 991933
Feuerwehr OT Ebersbach:
1. Kdt. Thomas Seitz 06028 / 2180939
Feuerwehr OT Leidersbach:
1. Kdt. Benedikt Schüßler 
Feuerwehr OT Roßbach:
1. Kdt. Markus Pfeifer 0171/3800862
Feuerwehr OT Volkersbrunn:
1. Kdt. Anton Elbert 06092 / 6830

Notruf Polizei 110

Polizeiinspektion Obernburg 06022 / 6290

Rufnummern der Ärzte in Leidersbach
Allgemeinärzte
Jörg Frieß, Hauptstr. 118,
Allgemeinarzt 06028/9791250

Zahnarzt
Dr. med. dent. Olaf Doebert, Hauptstr. 109,
Zahnarzt 06028/5533

Seniorenkreise – Ansprechpartner
Ulrike Kunkel 06028 / 6703
Lore Hefter 06028 / 4564

Nachbarschaftshilfe:
Mobil-Nr. 0151/53718910
oder
Heidelinde Burkholz 06028 / 99 97 902
Doris Berberich 06028 / 99 67 77

Strom:
bayernwerk AG 09391/903-0
bayernwerk Stromversorgung 0941/28003311
bayernwerk Störungsnummer 0941/28003366

Gasversorgung Unterfranken GmbH: Betriebs-
stelle Untermain (Erlenbach) 0931/27943
Störungsdienst: 0941/2800355

Caritas-Sozialstation, Sulzbach 06028/9778375
BRK-Service-Center
Miltenberg 09371 / 947330
Geschäftsstelle Obernburg 06022 / 6181-0

Beerdigungsinstitut
Wegmann 06021 / 23424
Bestattungen Brand –
Trauerhilfe mit Herz 06092 / 4659999

Beratungsstelle für Senioren
und pflegende Angehörige
Miltenberg 09371 / 6694920
Erlenbach a. Main 09372 / 9400075
Internet unter Gesundheit und Soziales
www.seniorenberatung-mil.de
www.bd-untermain.de

Ökumenische TelefonSeelsorge –
anonym, kompetent, 0800 / 111 0111
rund um die Uhr oder 088 / 111 0222

Gesundheitsamt  
LRA Miltenberg 09371 / 501-523

Wichtige 
Telefonnummern
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SchULNAchrIchTEN

Grund- und Mittelschule Leidersbach
OT Leidersbach, Staudenweg 31,
Tel. 06028/7431
Speiseplan vom 23. – 26. Januar 2023
Montag: Käsetortellini in Schinken-Sahnesoße mit grünem Salat
-Obstkorb-
Dienstag: Kartoffelsuppe mit Baguette
Kartoffelsuppe mit Würstchen und Baguette
-Mango-Joghurt-Mousse-
Mittwoch: gebratener Reis mit Wokgemüse
Putenmedaillons in Curryrahmsoße, Reis und Salat
-Schokopudding-
Donnerstag: Zimtknödel mit Vanillesoße
Rinderbraten mit Klößen und Wirsing
-Rohkoststicks-

GEMEINDEBüchErEI

Öffnungszeiten OT Leidersbach
Mittwoch 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
(freitags Eine Welt Kiosk geöffnet)

JUGEND-NEWS

Öffnungszeiten im Jugendtreff
Montag und Donnerstag von 16:00 – 19:00 Uhr
Ansprechpartnerin: Birgit Lang, Dipl.-Soz.-Päd. (FH),
Tel. 0176/95571130

VErANSTALTUNGS kALENDEr

21.01. 1. Faschingssitzung RFV Roßbach
24.01.  Ökumenische Andacht für die Einheit der Christen, Kirche 

St. Rochus
28.01. 2. Faschingssitzung RFV Roßbach
29.01.  Tag der offenen Tür, Kiga Fantasiereich, Leidersbach

SENIOrENNAchrIchTEN

Arbeiterwohlfahrt
Am Dienstag, den 21. Februar um 14:30 
Uhr zeigt das AWO-Seniorenkino in Zu-
sammenarbeit mit der kino passage:
Monsieur claude und sein großes Fest
Komödie F 2022; FSK: 0
Im dritten Teil der französischen Monsieur-Claude-Reihe, Monsi-
eur Claude und sein großes Fest, droht die Riesenparty zum 40. 
Ehejubiläum der Eltern Verneuil außer Kontrolle zu geraten.
Das Kino-Café öffnet um 13:30 Uhr. Vor und nach dem Film bie-
ten wir die Möglichkeit für ein Plauderstündchen mit Kaffee und 
Kuchen.
Der Eintritt beträgt 6,50 € (für Senioren über 60, Schüler sowie 
für größere Gruppen mit mindestens 10 Teilnehmern ermäßigt: 
5,50 €), RollstuhlfahrerInnen sind herzlich willkommen!
Telefon-Kino, Programmansage & Kartenreservierung: 09372/5197
Unseren aktuellen Seniorenkino-Flyer finden Sie unter: https://
www.kinopassage.de/de/programm-special
Ihr AWO- und Kino Passage-Team

Freitag, 27. Januar 2023
Markt-Apotheke, Hauptstr. 71, 63933 Mönchberg, Tel. 09374/99927 
und
Sebastian-Apotheke, Balduinistr. 4, 63762 Großostheim-
Wenigumstadt, Tel. 06026/4883

kINDErGArTEN-NAchrIchTEN

kindergarten St. Barbara
OT Ebersbach, Ebersbacher Str. 41, Tel. 06028/1589
kindergarten-ebersbach@t-online.de
Fantasiereich für kinder, St. Johannes
OT Leidersbach, Hauptstr. 140, Tel. 06028/1552
kiga-leidersbach@gmx.de
kindergarten St. Laurentius
OT Roßbach, Bayernstr. 10, Tel. 06092/207
kiga-rossbach@web.de
Kinderkrippe Hosenmatz
OT Leidersbach, Waldweg 3, Tel. 06028/9930906
info@kinderkrippe-hosenmatz.de

ZU VErSchENkEN

Federkernmatratze 90 x 200 cm (sauber, ohne Flecken)
zu verschenken. Kontakt unter: 0151/28448734
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kAThOLISchE kIrchENNAchrIchTEN

zur Karwoche 2023 angeboten. An verschie-
denen Orten unseres Pastoralen Raumes 
gibt es wöchentliche Gruppentreffen zum 
gemeinsamen Austausch. Sie können den 
Termin und den Ort frei wählen. Die Aus-
tauschtreffen finden jeweils statt in
Elsenfeld: Montag von 9.00 bis 10.00 Uhr, 
Pfarrheim St. Gertraud, Adam-Zirkel-Str. 6. 
Begleitung: PastRef Holger Oberle-Wiesli
kleinwallstadt: Montag von 19.00 bis 20.00 
Uhr im Pfarrheim, Kirchgasse 22.
Begleitung: GemRef Rainer Kraus
Sulzbach: Mittwoch 19.00 Uhr bis 20.00 
Uhr Pfarrheim am Kirchplatz
Begleitung: PastRef Holger Oberle-Wiesli 
und GemRef Rainer Kraus
Unkostenbeitrag: 7 € f. d. Exerzitienbehelf
Anmeldeschluss ist Mittwoch 22. Februar. 
Anmeldung im Vorfeld bei PastRef Holger 
Oberle-Wiesli, Elsenfeld, Tel. 06022 5083553; 
bevorzugt per Email: holger.oberle-wiesli@
bistum-wuerzburg.de

INFOrMATIONEN Für DIE 
pFArrEIENGEMEINSchAFT 
MArIA IM GrUND

kommunionvorbereitung: 1. Treffen aller 
kommunionfamilien um 18:00 Uhr in der 
St. Barbara-kirche in Ebersbach.
Alle Gottesdienste am Wochenende
28./29. Januar mit Erklärteil für die Kom-
munionfamilien

herzlich eingeladen sind Sie zur ökumeni-
sche Andacht für die Einheit der christen 
am Dienstag, 24.01. um 19 Uhr in der St. 
Rochuskirche Volkersbrunn. In diesem Jahr 
steht Sie unter dem Thema „Tut Gutes! 
Sucht das Recht!“ (Jes 1,17).

Lucernarium und Abendlob in der christ-
königkirche in Elsenfeld
Das Lucernar ist das festliche Entzünden 
des Lichtes am Abend. Schon sehr früh ge-
hörte das Lucernar zur abendlichen Ver-
sammlung der Christen. In diesem Licht 
leuchtet Christus als das wahre Licht auf. 
Die Abendgottesdienste sind sehr medita-
tiv gestaltet, laden zur Ruhe ein und run-
den den Tag ab.
Gestaltet wird das Lucernarium von PR Hol-
ger Oberle-Wiesli; Uhrzeit: jeweils 20 Uhr; 
Termine:
6. Februar – „Denn meine Augen haben das 
Heil gesehen“ (Lk 2,30)
13. März – „Kommt und seht!“ (Joh 1,39)
17. April – Dann offenbarte sich Jesus noch 
einmal … (Joh 21,11)
22. Mai – „Mir geschehe wie du gesagt 
hast“ (Lk 1, 38)
12. Juni – „Sie waren ein Herz und eine 
Seele“ (Apg 4,32)
17. Juli – Die da auf den Straßen gehen 
sollten, die wanderten auf ungebahnten 
Wegen“ (Ri 5,6)

Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit im 
pastoralen raum Elsenfeld
Gestalten Sie die Fastenzeit ganz bewusst 
und gönnen Sie sich Zeit für sich und mit 
Gott! Die Teilnehmenden nehmen sich täg-
lich (ca. 30 Minuten) Zeit für Gebet und Be-
trachtung. Einmal in der Woche treffen sie 
sich zum Austausch über ihre Erfahrungen. 
Unter dem diesjährigen Titel „KOMM“ la-
den die fünf Wochen der Exerzitien ein, sich 
mit diesem Thema zu beschäftigen:
1. Woche: Ankommen; 2. Woche: Kommt 
und seht; 3. Woche: Komm endlich!; 4. Wo-
che: Angekommen; 5. Woche: Da kommt 
noch was!
Die Exerzitien werden im Pastoralen Raum 
Elsenfeld im Zeitraum vom 27. Februar bis 

Liebe Mitchristen!
Am Wochenende ist nach zwei Jahren wie-
der die erste Fastnachtssitzung des RFV. 
Die Verantwortlichen und die Aktiven fie-
bern ihr sicherlich schon entgegen. Ich 
wünsche der diesjährigen Kampagne ei-
nen guten Verlauf, denn gerade auch fröh-
lich sein gehört zum menschlichen Leben 
dazu. Wenn wir auf die Faschingshochbur-
gen schauen, stellen wir fest, dass fast alle 
in katholischen Bereichen und Städten lie-
gen. Pfarrer Breitenbach aus Schweinfurt 
hat immer gesagt „Feiert gut Fasching, das 
ihr dann auch gut fasten könnt.“
Ihr Pfarrer Martin Wissel

Pfarrbüro Leidersbach, Kolpingstraße 14
Das pfarrbüro ist am Freitag, 27.01.2023 
geschlossen!
Bürostunden sind montags und dienstags 
von 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und freitags von 
14:30 Uhr – 17:00Uhr.
Telefon 06028/1595, Fax 994280, E-Mail 
pfarrei.leidersbach@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.MariaimGrund.de

Eine-Welt-kiosk in der Bücherei:
freitags von 17:00 – 18:30Uhr

Informationen aus dem 
pastoralen raum Elsenfeld

Nacht der Lichter mit Liedern aus Taizé und 
Gebeten für den Frieden am Sonntag, 29. 
Januar 2023 um 18 Uhr in der Christkönig-
kirche Elsenfeld.

Familiengottesdienst am Sonntag, 29. Ja-
nuar um 10 Uhr in St. Wendelin Dornau!


